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 Veröffentlicht am 01.03.1984

Norm

ZPO §411 Ca

Rechtssatz

Hat eine in Rechtskraft erwachsene Entscheidung einer Partei die Geltendmachung eines Umstandes, der für Bestand

und Inhalt des zuerkannten Anspruches von Belang sein konnte ausdrücklich einem weiteren Verfahren vorbehalten,

könnte die Unzulässigkeit eines solchen Vorbehaltes oder ein durch die Entscheidung bewirkter materiellrechtlicher

oder verfahrensrechtlicher Ausschluß einer Geltendmachung der strittigen Umstände im späteren Verfahren nicht mit

Erfolg eingewendet werden.
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